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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Naturschutzbeirats vom 10.09.2021 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 4.6.  Drucksachennummer 0685/2021: Teiländerung Nr. 116 "Aufhebung der 
Teiländerung Nr. 55 - Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -" zum 
Flächennutzungsplan der Stadt Hagen. Hier: Einleitung des Verfahrens 
gemäß § 1 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) 
0756/2021 
Entscheidung 
ungeändert beschlossen 

 

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses: 
 
Berichterstatterin Frau Selter.  
 
Sie begrüßt diese Teiländerung. Die 10 vorhandenen Windkraftanlagen besitzen Be-
standsschutz. Für neu beantragte Windkraftanlagen und Anträge zum Repowering von 
Windkraftanlagen gelten die Gesetzesvorgaben von 2021. Sie weist auf die neue Vorlage 
0696/2021 hin, z. B. soll der Abstand zur Wohnbebauung 1.000 Meter betragen. 
 

Beschluss: 
 
Der Naturschutzbeirat nimmt die Drucksachennummer 0685/2021 zur Kenntnis. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
X  Zur Kenntnis genommen 
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